
Rechtsschutz für Mitglieder des Badischen Mieterrings e.V. 

□ Ich bestätige, Mitglied des o. g. Mietervereins zu sein. Deshalb sollen die besonderen
Prämienvorteile für mich gelten:

Name, Vorname: 

Straße: 

PLZ, Ort: 

Telefon: E-Mail: 

□ Ich möchte mich über den angebotenen Immobilien-Rechtsschutz beraten lassen und bitte
dazu um Kontaktaufnahme durch das Versicherungsbüro Amadeu Cunha, Tel. 0761/80 83 41,
weitere Informationen vgl. Rückseite.

□ Ich möchte die Prämienvorteile für Mitglieder des Badischen Mieterrings e.V. im Immo-
bilien-Rechtsschutz sofort genießen und übermittle gleichzeitig den beigefügten Antrag.

Ich erhalte die Allgemeinen Bedingungen sowie die weiteren Informationen zusammen mit
dem Versicherungsschein. Dabei gehe ich keinerlei Risiko ein, da mir nach Erhalt der
Informationen ein zweiwöchiges Widerrufsrecht zusteht.

□ Ich möchte mich mit den Allgemeinen Bedingungen und den weiteren Informationen
zunächst näher befassen. Bitte senden Sie mir diese Unterlagen an meine o. g. Adresse zu.

Ich bin damit einverstanden, dass mir die D.A.S. künftig Informationen zu weiteren Versiche-

rungsprodukten telefonisch oder per E-Mail zukommen lässt (falls nicht gewünscht, bitte

streichen). Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Per Fax an:

D.A.S.
Versicherungsbüro
Amadeu Cunha
Robert-Bunsen-Str. 15
79108 Freiburg
Fax: 0761/80 8343

Ort, Datum Unterschrift 
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Informationen nach §11 der Versicherungsvermittlungs-Verordnung

Amadeu Cunha
Geschäftsstellenleiter

D.A.S. Versicherungen
Geschäftsstelle

Robert-Bunsen-Str. 15
79108 Freiburg

Tel.  07 61/80 83 41
Fax 07 61/80 83 43
E-Mail Amadeu.Cunha@das.de

Reg.-Nr. D-M0A9-6MAQF-37; Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breitestr. 29, 10178 Berlin, Tel. 0180-5 00 58 50
(14 ct/Min: dt. Festnetz; max. 42 ct/Min: dt. Mobilfunknetze), www.vermittlerregister.info;
Schlichtungsstellen: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversiche-
rung, Postfach 060222, 10052 Berlin 
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2) Hinweise zur Selbstbeteiligung siehe Rückseite (Ziffer A.II.2.).

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die
Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren
Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese
Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten
an: D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Thomas-Dehler-Straße 2, 81737 München.
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs
entfallenden Teil des Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags,
der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. Dabei handelt es sich in Abhängigkeit der vereinbarten
Zahlungsweise (siehe Antrag) um einen Betrag in Höhe von 1/360 des Jahresbeitrags bei jährlicher Zahlungsweise bzw. 1/180 des Halbjahresbeitrags bei
halbjährlicher Zahlungsweise, 1/90 des Vierteljahresbeitrags bei vierteljährlicher Zahlungsweise oder 1/30 des Monatsbeitrags bei monatlicher Zahlungs-
weise, multipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich,
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur
Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.
Besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. – Ende der Widerrufsbelehrung –

Jede Vereinbarung bedarf der Schriftform. Die Hinweise auf der Rückseite des Antrages sind Vertragsinhalt. An den Antrag bin ich einen Monat gebunden.
Datenschutz
In die Verarbeitung meiner persönlichen Daten durch den Versicherer wil-
lige ich nach Maßgabe umseitiger Erklärung nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz (Ziffer B.3.) ein.

Bonitätsprüfung
Gleichzeitig willige ich nach Maßgabe umseitiger Erklärung zur Bonitäts-
prüfung (Ziffer B.4.) ein, dass der Versicherer Informationen über mein Zah-
lungsverhalten und meine Zahlungsfähigkeit einholt.

Datum, Unterschrift / Stempel des Antragstellers Unterschrift des Vermittlers

Interner Vermerk:

Orga Spezi / FB

Hiermit ermächtige ich bis auf Widerruf die D.A.S. Deut-
scher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versi-
cherungs-AG, meine Beiträge für alle bei dieser laufen-
den Verträge im Lastschriftverfahren einzuziehen, und
verzichte für diese Fälle auf gesonderte Rechnungen.

Name und Ort des Geldinstituts

Name und Unterschrift des Kontoinhabers, wenn nicht mit dem Antragsteller identisch BLZ weiteres Konto
Konto geändert

Kto.-Nr.

Titel, Vorname, Zuname

Straße und Hausnr.

PLZ Wohnort

E-Mail, Internet1)

Bei welcher(n) Gesellschaft(en) ist oder war Antragsteller/(Ehe-)Partner
rechtsschutzversichert?

Wurde der Rechtsschutzvertrag ja neindurch die Gesellschaft beendet?

Antragsteller
(Versicherungsnehmer)

Anrede
Herr Frau

Anschrift
wie bisher
geändert
weitere Anschrift

Geburtsdatum Telefon privat1)

/
Telefon geschäftlich1)

/

1 Arbeiter
2 Angestellter
3 Öffentl. Dienst (Beamte, 

Angestellte, Arbeiter usw.)

4 Selbstständige Handwerker
5 Sonstige Selbst./Freiberufler
6 Gesellschafter/Vorstand
9 Sonstige

Ortsteil

= nicht im 
öffentl. Dienst}

Vertrags-Nr.: keine
Vorversicherung

Von den bisherigen D.A.S.
Verträgen sollen erlöschen:

Bitte beantworten Sie nachfolgende Fragen unbedingt zutreffend und vollständig, da der Versicherer sonst von dem Vertrag zurücktreten oder den Vertrag vorzeitig kündigen kann und Sie dann Ihren Versicherungsschutz
verlieren. Beachten Sie auch die wichtigen Einzelheiten auf der Rückseite (Ziffer B.1.)

DVN077 Rechtsschutz

1) Die Angabe ist freiwillig.

Antrag auf Rechtsschutz für Mitglieder des Badischen Mieterrings e.V.

Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG

gemäß den Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2009) der D.A.S.

37,28

Rechtsschutz für Eigentümer oder Mieter Jahresbeitrag
in EUR

� Rechtsschutz für Eigentümer oder Mieter von selbst genutzten Wohneinheiten
Es gilt eine Selbstbeteiligung2) von 150 EUR je Rechtsschutzfall als vereinbart.
Die Versicherungssumme beträgt 500 000 EUR.

Immobilien-Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Gerichten
Der beantragte Immobilien-Rechtsschutz gilt für das selbst bewohnte Objekt im Inland mit Anschrift wie oben als:
� Eigentümer � Mieter � einer Wohnung � eines Einfamilienhauses

37,28Beitrag (netto)

7,09gesetzl. VSt.

44,37Gesamtbetrag

Vertragsbeginn am: 0 Uhr
(ohne Datum: 1 Tag nach Antragseingang bei der D.A.S. – 0 Uhr)

Zahlungsweise 
jährlich

Vertragsdauer:
1 Jahr

Zur Laufzeit des Vertrages beachten Sie bitte umseitigen Hinweis (Ziffer B.2.)
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A. Hinweise zum Rechtsschutz

I. Hinweis zum Rechtsschutzangebot

Immobilien-Rechtsschutz (§ 29 ARB 2009) als Eigentümer, Vermieter
oder Verpächter kann nur abgeschlossen werden, wenn der Versi-
cherungsnehmer alle Wohn- und Gewerbeeinheiten eines Gebäu-
des oder Grundstücks versichert; auch die als Eigentümer selbst ge-
nutzte Wohneinheit kann nur unter dieser Voraussetzung versichert
werden.
Wünscht der Versicherungsnehmer als Mietinteressent eine Boni-
tätsselbstauskunft, genügt eine telefonische Mitteilung an den Ver-
sicherer. Um Missbrauch zu verhindern, übermittelt der Versicherer
die Auskunft ausschließlich schriftlich an die dem Versicherer be-
kannte Adresse des Versicherungsnehmers.

II. Hinweise zum Rechtsschutzvertrag

1. Die Versicherungssumme (§ 5 Abs. 4 ARB 2009) beträgt 500 000 EUR.
2. Die vereinbarte Selbstbeteiligung zahlt der Versicherungsnehmer in

jedem Rechtsschutzfall selbst; dies gilt nicht, sofern der Rechts-
schutzfall mit einer Erstberatung erledigt ist.

3. Bei der erweiterten Telefonberatung beginnt der Versicherungs-
schutz sofort. Im Immobilien-Steuer-Rechtsschutz und im Woh-
nungs- und Grundstücks-Rechtsschutz gilt eine Wartezeit von drei
Monaten. Für Schadensfälle, die vor Versicherungsbeginn oder in
der Wartezeit eingetreten sind, besteht kein Versicherungsschutz.
Maßgebend ist nicht der Zeitpunkt der Meldung, sondern der Eintritt
des Versicherungs-/Rechtsschutzfalles.

4. Während der Vertragsdauer können nach § 10 A ARB 2009 einzelne
Bedingungen, nach § 10 B ARB 2009 der Beitrag und nach § 10 C 
ARB 2009 die etwaig vereinbarte Selbstbeteiligung angepasst wer-
den.

B. Allgemeine Hinweise

1. Antragstellung: Sie sind verpflichtet, uns alle Ihnen bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform gefragt
haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag
mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. Bei Verletzung dieser
Pflicht können wir vom Vertrag zurück treten. In diesem Fall sind wir
nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie weisen uns nach,
dass sich die Verletzung der Anzeigepflicht auf einen Umstand be-
zieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leis-
tungspflicht ursächlich ist. Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen,
wenn Sie die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
verletzt haben. In diesem Fall haben wir das Recht, den Vertrag un-
ter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Rück-
trittsrecht und das Kündigungsrecht sind ausgeschlossen, wenn wir
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. Die ande-
ren Bedingungen werden auf unser Verlangen rückwirkend, bei
einer von Ihnen nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

2. Laufzeit: Es gilt die vereinbarte Vertragsdauer. Nach deren Ablauf
verlängert sich der Vertrag stillschweigend jeweils um ein Jahr,
wenn nicht spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Ver-
sicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3. Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz: Ich
willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten,
die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung
(Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rück-
versicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der
Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der An-
sprüche an andere Versicherer und/oder an den Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft e.V./Verband der privaten Kran-
kenversicherung e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versi-
cherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom
Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfun-
gen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-)Verträgen und bei
künftigen Anträgen.
Ich willige ferner ein, dass meine personenbezogenen Daten durch
die ERGO Versicherungsgruppe AG als zentralem Dienstleister der
ERGO-Gruppe erhoben, verarbeitet und genutzt werden, die Unter-
nehmen der ERGO-Gruppe meine allgemeinen Antrags-, Vertrags-
und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen
und an den/die für mich zuständigen Vermittler weitergeben, soweit
dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungs-
angelegenheiten dient.
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer
übermittelt werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben wer-
den, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich
weiter ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Be-
treuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen.
Der Antragsteller willigt ein, dass der Versicherer im erforderlichen
Umfang alle für den Beginn, die Durchführung sowie Beendigung
des Bonusprogramms benötigten Daten zur Verarbeitung an die
Santander Consumer Bank sowie die Kooperationspartner des Ver-
sicherers für das Bonusprogramm übermittelt.

4. Einwilligungserklärung zur Bonitätsprüfung: Ich willige ferner ein,
dass der Versicherer bei Vertragsabschluss, im Rahmen der Ver-
tragsabwicklung sowie bei Zahlungsverzug Informationen über
mein allgemeines Zahlungsverhalten selbst oder von einer Aus-
kunftei einholt und nutzt. Ebenso willige ich ein, dass zum gleichen
Zweck vom Versicherer unter Verwendung von Anschriftendaten
eine auf der Grundlage mathematisch-statistischer Verfahren erzeug-
te Einschätzung meiner Zahlungsfähigkeit genutzt wird. Gleiches gilt
für eine von einer Auskunftei eingeholte Einschätzung.
Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Außerdem ist der Versicherer verpflichtet, mir Auskunft
zu geben über die zu meiner Person gespeicherten Daten, deren Her-
kunft und Empfänger sowie zum Zweck der Speicherung. Zur Über-
prüfung meiner dort gespeicherten Daten kann ich mich auch direkt
mit den Auskunft gebenden Unternehmen in Verbindung setzen.

5. Unabhängig von der jährlichen Zahlungsweise (ZW) ist der Bei-
trag ein Jahresbeitrag, der im Voraus zu entrichten ist. 

D.A.S. Deutscher Automobil Schutz
Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Thomas-Dehler-Straße 2, 81728 München
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Christian Diedrich
Vorstand: Rainer Tögel, Sprecher, 
Udo Hau, Rainer Huber 
Sitz: München – Handelsregister:
Amtsgericht München HRB 41053
USt-IdNr. DE813475954

UniCredit Bank
BLZ 700 202 70 
Konto-Nr. 201 390
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